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gesunden Sozialismus nicht obme die moglichst beste Volksbildung
denken konnte.

Clement war ein geborner Ungar und iibte dort den Beruf
eines Rechtsanwalts aus. Um 1850 kam er nach Zirich, wo er — mit
einem Unterbruch von sechs Jabren Aufenthalts in Paris — sich
bleibend niederliess. Durch Vermittlung seines Freundes Dr. Brun-
ner in Kisnacht wurde Clement dort Birger. Er war von Hause
aus bemittelt, stand aber in den spitern Lebensjahren von seinem
alten Heimatlande ganz abgelost. In seinem neuen Wirkungskreise
hinwieder wandte er sich von jeder realen Konsolidirung der dussern
Hilfsmittel zum Leben weg. Der reinste Idealist in unserer mate-
rialistischen Zeit, grindete er keine Familie, sondern lebte nur der
schriftstellerischen Ausgestaltung seines ,Gottthums der Menschheit“
und der vielseitig unterstitzenden Heranbildung von Schiilern zu
kiinftigen Trigern seiner Idee. So sah er sich schliesslich als greiser
Mann gendthigt, umgekehrt materielle Unterstitzung von diesen
Jiingern anzunehmen. Durch einen Schlaganfall halb gelihmt, ver-
brachte er fast zwei Jahre als Pflegling in Rheinau, wo er sich noch
eine Zeit lang der sympathischen Aufmerksamkeit des Direktors
Dr. Moor erfreuen konnte. An seinem Grabe, an dem als alter
Freund auch Dr. Brunner stand, sprach Clement’s ausdauerndster
Schiiler, Dr. Hirlimann, einige Worte hochster Anerkennung gegen-
iiber der geistigen Grosse des Meisters, des ,Begriinders der Kirche
der Zukunft, der Kirche des reinen Menschenthums“.

Es steht zu wiinschen, dass die grossartige soziale Idee, mit
der Clement im Volke nicht Boden zu gewinnen vermochte, in fass-
barerer Gestaltung verallgemeinert werde. Sind am Grabe die
Zwolfe — ein Konglomerat der verschiedensten Naturen — eine
bittere Ironie oder ein glicklich Symbol auf die geplante Mensch-
heitskirche? Ob diese Zukunftstriume je verwirklicht werden
oder nicht: als selbstloser Idealist war Clement jedenfalls ein grosser
Mann!

Auszug aus dem Protokoll des ziircher. Erziehnngs-
rathes.
(Sitzung vom 7. Januar. Schluss.)

Der Gesetzesentwurf betreffend Ausbildung und Prifung von
Sekundarlehrern wird von der Erziehungsdirektion in folgender Fas-
sung dem Regierungsrath @ibermittelt:

§ 1. Die wissenschaftliche Ausbildung von Sekundarlehrern und
von Fachlehrern auf der Sekundarschulstufe ist der philosophischen
Fakultit der Hochschule Gbertragen, die erginzenden methodisch-
praktischen Kurse werden vom Erziehungsrath angeordnet. Eine
von dieser Behorde aufgestellte Studienordnung dient als freie
Wegleitung fir die Studirenden.

§ 2. Fir dirftige, dem Kanton angehdrige Sekundarlehramts-
kandidaten ist ein jahrlicher Stipendienkredit von 7000 Fr. einge-
riumt. Ausserdem ist der Erziehungsrath berechtigt, 6 dieser Stu-
direnden der Bezahlung der Kollegiengelder an die besoldeten Do-
zenten zu entheben.

§ 3. Bei der Priifung der Wahlfihigkeit fiir ziircherische Se-
kundarlehrstellen sind folgende Ausweise erforderlich:

a) iber unbedingte Wahlfdhigkeit fir ziircherische Primar-
lehrerstellen;

b) tber mindestens einjihrigen Schuldienst auf der Primar-
schulstufe;

¢) iber zweijihriges akademisches Studium.

Ausnahmsweise konnen die unter a) und b) genannten Erforder-
nisse erlassen werden, sofern ein Aspirant sich vor der Priifungs-
kommission iiber den Besitz der entsprechenden wissenschaftlichen
und methodisch-praktischen Kenntnisse, sowie iiber das entsprechende
Alter auszuweisen in der Lage ist.

§ 4. Die Prifungsficher sind:

a) obligatorische:
1. Pidagogik und Hiilfswissenschaften;
2. Methodik und praktische Uebungen;
3. Deutsche Sprache und Literatur;
4. Franzosische Sprache und Literatur;
b) Fakultative, mit der Bestimmung, dass jeder Studirende eine der
‘nachfolgenden Gruppen zu wihlen hat:
1. Englische, italienische und lateinische Sprache unter Auswahl
von je zwei derselben und Geschichte;
2. Mathematik und Geschichte und mathematische Geographie, Phy-
sik und Chemie;
3. Mathematik und mathematische Geographie, Botanik, Zoologie,
Mineralogie und Geologie.

Die nihern Vorschriften, sowie die Bestimmungen fiir die Fach-
lehrerpriifung bleiben einem besondern Priifungsreglement vorbehalten.
§ 5. Durch dieses Gesetz, welches nach der Annahme durch das
Volk in Kraft tritt, wird § 275 des Unterrichtsgesetzes aufgehoben.

Schulnachrichten.

Ziirich. Als Organ der schweizerischen Schulausstellung ist
ein 1, Heft erschienen: Schweizerisches Schularchiv. Jihr-
liche 12 Monatshefte von 1!/ Bogen kosten blos Fr. 1. 50 durch
die Post. Redaktoren sind Sekundarlehrer Koller und Professor
O. Hunziker. Verlag, Druck und Ezpedition haben Orell,
Fiassli & Cie. iibernommen. Der Inhalt der Januar-Nummer
umfasst: Monatschronik, Programm, Midchenschulhaus Vevey mit
4 Bildern, Schulgesetz Nidwalden, verglichen mit dem friihern,
Verzeicbniss von Programmen und Jahresberichten schweiz. Schul-
anstalten, Rezensionen, Mittheilungen. '

Bern. Die schweiz. permanente Schulausstellung erhilt von der
kantonalen Regierung einen Saal in der ehemaligen Kavalleriekaserne
unentgeltlich zur Benutzung. Zu Gunsten der Uebersiedlung ist die
Ausstellung bis 1. Februar 1830 fir Besuche geschlossen.

— Ausziige aus dem ,Verwaltungsbericht der Erzie-
hungsdirektion des Kantons Bern (Herr Bitzius) fiir das Jahr
1878/79.% (22 Seiten gross Quart.)

oIn der Regel iibernimmt der Staat die Hilfte der Besoldung
der angestellten Sekundarlehrer. Einzelnen Sekundarschulen wird
schon seit Jahren ein erhohter Beitrag verabfolgt und zwar vor-
zugsweise solchen, die den Unterricht in den alten Sprachen ein-
gefihrt haben, aber auch solchen, die in Bezug auf ihre Lokalver-
haltnisse ungiinstig gestellt sind.“

Der Regierungsrath bewilligte einen jihrlichen Beitrag von
500 Fr. an die permanente Schulausstellung in Bern.

Patentirt wurden fir Sekundarschulen:

Lehrer 41, Lehrerinnen 9; im Patentexamen fielen durch:
Lehrer 30, Lehrerinnen 2.

Patente fir Primarschulen erhielten:

. Lehrer 84, Lehrerinnen 105 ; nicht patentirte Bewerber: Lekrer 9
Lehrerinnen 12.

»Die Turninspektion durch Fachminner bei 214 Turnklassen
in 102 Ortschaften konstatirte neuerdings, dass das Primarschul-
turnen noch sehr viel zu wiinschen iibrig ldasst. Die Winterlokale
fehlen beinahe iiberall; an vielen Orten, sogar in der Stadt Bern,
sind entweder gar keine oder hochst mangelhafte Turnplitze und
Turngerithe vorhanden. Endlich fehit noch einer grossen Zahl von
Lehrern die nothige turnerische Vorbildung und ein eifriges Streben
nach besserer Ein- und Durchfilhrung. Es ist dringend néthig, in
den versechiedenen Landesgegenden Lehrerturnkurse abzubalten.®
Den siumigeu Gemeinden ist mittelst Kreisschreiben eine letzte
Frist von drei Jahren fiir Beschaffung von entsprechenden Turn-
plitzen gewihrt,

Ruhegehalte (Leibgedinge) geniessende Lehrer und Lehrerinnen
starben wihrend des Berichtsjahrs 13. Bezugsberechtigt verblieben
120. Sie erhielten von je Fr. 60 bis Fr. 360 jahrlich, zusammen
fast Fr. 30,000.

An vollendete Schulbaushauten in 20 Gemeinden- zahlte die
Staatskasse 5 9/, der Kosten mit Fr. 30,000.

Der Staatsbeitrag fir Schulbediirfnisse wurde per 1879 finf
jurassischen Gemeinden entzogen, weil sie die gesetzlichen Anzeigen
betreffend das Ahsenzenwesen unterliessen.

Im Berichtsjahr wurden 18 neue Primarschulstellen errichtet.
Schulausschreibungen fanden 408 (iiber 22 %/, aller Stellen) statt.
Ueberfillte Schulen waren 42; unbesetzt blieben 5. Die Gesammt-
zahl der Primarschulstellen betrug 1826 mit 94,202 Schulkindern.

Zu einem andern Berufe gingen iiber 33 Primarlehrer; aus
andern Griinden resignirten 39 Lehrkrifte (Heirathen von Lehre-
rinnen?), pensionirt wurden blos 4. Die Zahl der Primarlehrer
betrug 1146, die der Lehrerinnen 675. Definitiv angestellt waren
1712, provisorisch 109. Ohne Patente wirkten 42 Lehrer und 19
Lehrerinnen. Mehr als 15 Dienstjahre haben 559 Lehrer, 163
Lehrerinnen.

Neue Sekundarschulen erstanden 5. ,Die geringen Er-
folge der Sekundarschulen da und dort rithren meistens her von
einer Art Selbsttiuschurg, welcher nicht selten Schiiler und Lehrer
verfallen, und deren Ursache hiufig im Zuflistern und Abschreiben -
seitens der Schiiler zu finden ist. Nicht daran gewohnt, selbstin-
dig zu arbeiten, kennen die Schiler oft ihren misslichen Zustand



	Auszug aus dem Protokoll des zürcher. Erziehungsrathes

